
 

* In der Mitgliederversammlung hat jedes stimmberechtigte ordentliche BAP-Mitglied eine Stimme, die durch den nach § 8 
Absatz 3. d) der BAP-Satzung zuletzt benannten Bevollmächtigten ausgeübt wird. Ein Bevollmächtigter kann gemäß § 13 
Absatz 6. der BAP-Satzung bis zu drei Stimmrechte wahrnehmen. Diese sind dem Versammlungsleiter in Textform 
nachzuweisen.  

Antwort per Fax an: 030 / 20 60 98 77 oder  
per E-Mail: mitgliederversammlung@personaldienstleister.de 

 
 
 

Vollmacht 
 
 
Hiermit bevollmächtige ich (Vollmachtgeber): 
 

Unternehmen  

Straße  

PLZ / Ort  

vertreten durch den /die 

Geschäftsführer/in 

 

 
 
die nachstehend genannte Person (Bevollmächtigten):  
 

Unternehmen 
 

Straße 
 

PLZ / Ort 
 

Vor- und Nachname der 

bevollmächtigten Person 

 

 
 
Ich lasse mich von der bevollmächtigten Person mit meinem Stimmrecht* bei der 

ordentlichen BAP-Mitgliederversammlung am 21. Juni 2023 vertreten. 

 

 
 
 
            
Ort/Datum      Unterschrift/Stempel 


